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Zitat von anemone

Hallo Mila,
Soweit ich weiß, gilt der MA wie ein 2. Staatsexamen. Ich muß- nach Auskunft der
Schulleitung- kein Ref, oder irgendwelche Prüfungen mehr machen. Die Stelle ist
vorerst auf 2. Jahre befristet. Danach werde ich fest übernommen, wenn alles paßt.
Ich möchte nur dann auch eine Verbeamtung beantragen. (Nennt man das so?) Dies sei
möglich (laut Schulleitung) allerdings ist meine Frage, ob ich dann nochmal drei Jahre
(oder wie lange auch immer) "auf Probe" bin. Dann werde nämlich schon nahe am
"Beamtenverfallsdatum" sein. Ich habe nun gehört, daß die angestellte Zeit
angerechnet würde. Andere sagen ,daß die nicht der Fall sei. Letztendlich gebe ich
gerade einen guten Job auf, und möchte demnach wissen wie meine Möglichkeiten in
Zukunft sind. Ich möchte nicht ein "Lückenfüller" werden. Versteht du, wie ich meine?

Hallo!
Heute, weiß ich mehr. Ich bin zugelassen als Kunstlehrerin an einer Realschule in
Niedersachsen.
Vielleicht kommt es darauf an, was man inhaltlich im Studium so gemacht hat?
Vielleicht wurde auch meine Berufserfahrung und zusätzliche Ausbildung berücksichtigt.
Keine Ahnung...
Im Moment wird noch geprüft, ob ich sogar ins Referendariat einsteigen kann.
Das wäre mir verständlicherweise die liebste Variante.
Ich habe in den letzten Tagen manch erstaunliches Telefonat geführt. Jetzt weiß ich mehr.
Danke für die vielen aufschlussreichen Informationen!
Liebe Grüße!

1
https://www.lehrerforen.de/thread/48382-quereinstieg-als-angestellte-anrechnung-der-zeit-f%C3%BCr-probezeit-
verbeamtung/?postID=468267#post468267

https://www.lehrerforen.de/thread/48382-quereinstieg-als-angestellte-anrechnung-der-zeit-f%C3%BCr-probezeit-verbeamtung/?postID=465375#post465375
https://www.lehrerforen.de/thread/48382-quereinstieg-als-angestellte-anrechnung-der-zeit-f%C3%BCr-probezeit-verbeamtung/?postID=468267#post468267
https://www.lehrerforen.de/thread/48382-quereinstieg-als-angestellte-anrechnung-der-zeit-f%C3%BCr-probezeit-verbeamtung/?postID=468267#post468267

